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1. Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinsamen Ausschuss 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Laupheim 
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2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
 

§ 2 (1) am 30.11.2023 / 

01.12.2023 

3. Auslegungsbeschluss durch den gemeinsamen Ausschuss 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Laupheim 
 

 am 14.11.2023 

4. Ortsübliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung 

der Öffentlichkeit 
 

§ 3 (1) am 30.11.2023 / 

01.12.2023 

5. Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit zum Entwurf der 

Teiländerung 14 des Flächennutzungsplanes i. d. F. vom 

09.10.2023 
 

§ 3 (1) von 

bis 

11.12.2023 

17.01.2024 

6. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange zum Entwurf der Teiländerung 14 des 

Flächennutzungsplanes i. d. F. vom 09.10.2023 
 

§ 4 (1) von 

bis 

04.12.2023 

17.01.2024 

7. Abwägungs- und Auslegungsbeschluss durch den 

Gemeinsamen Ausschuss der Vereinbarten 

Verwaltungsgemeinschaft Laupheim 
 

 am 12.11.2024 

8. Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
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9. Öffentliche Auslegung des Entwurfs der Teiländerung 14 

des Flächennutzungsplanes i. d. F. vom 09.10.23 / 24.10.24 
 

§ 3 (2) von 

bis 

16.12.2024 

24.01.2025 

10. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange zum Entwurf der Teiländerung 14 des 

Flächennutzungsplanes i. d. F. vom 09.10.23 / 24.10.24 
 

§ 4 (2) von 

bis 

13.12.2024 

24.01.2025 

11. Feststellungsbeschluss durch den Gemeinsamen 

Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

Laupheim 
 

 am 10.04.2025 

12. Genehmigung durch die Höhere Verwaltungsbehörde 
 

§ 6 (1) am ___.____.20__ 

13. Ortsübliche Bekanntmachung der Genehmigung 
 

§ 6 (5) am ___.____.20__ 

 

 

 

Laupheim, den ___.___.20__     …………………………………………... 

             Vorsitzender der VVG 

Oberbürgermeister Ingo Bergmann 
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RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH 

Der räumliche Geltungsbereich für die Teiländerung 14 („Biogasanlage Bühl“ in Burgrieden-Bühl) des 

Flächennutzungsplans 2015 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Laupheim ergibt sich aus der 

Planzeichnung i. d. F. vom 09.10.2023. Der Geltungsbereich ist mittels roter Blockbandierung umrandet. 

 

 

 

Laupheim, den ___.___.20__     …………………………………………... 

             Vorsitzender der VVG 

Oberbürgermeister Ingo Bergmann 

 

 

 

 

 

AUSFERTIGUNGSVERMERK 

Hiermit wird bestätigt, dass die Teiländerung 14 des Flächennutzungsplans für die Fläche 

„Biogasanlage Bühl“ in Burgrieden-Bühl, bestehend aus dem Textteil in der Fassung vom 10.03.2025 

und der Planzeichnung in der Fassung vom 09.10.2023, dem Feststellungsbeschluss des 

Gemeinsamen Ausschusses der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Laupheim vom 10.04.2025 zu 

Grunde lag und diesem entspricht. 

 

Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt. 

 

 

 

Laupheim, den ___.___.20__     …………………………………………... 

             Vorsitzender der VVG 

Oberbürgermeister Ingo Bergmann 
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FNP-Teiländerung 14 „Biogasanlage Bühl“ 
 

 

Änderung des Flächennutzungsplans 2015 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 

Laupheim (wirksam seit 12.06.2006) für den Bereich: 

- „Biogasanlage Bühl“ in Burgrieden-Bühl / Sonderbaufläche 

 

Der Flächennutzungsplan 2015 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Laupheim ist seit Juni 2006 

rechtswirksam. Auf Grund neuer planerischer Voraussetzungen ist eine Teiländerung notwendig. 

Vorgesehen ist die Darstellung einer geplanten Sonderbaufläche mit der Zweckbestimmung 

"Erneuerbare Energien" anstelle von Flächen für die Landwirtschaft. Die Teiländerung umfasst eine 

Fläche von rund 3,84 ha. 

1.1 Anlass der Planung / Planungserfordernis 

Mit Blick auf die sich stetig weiterentwickelnden Gesetze zum Klimaschutz wird deutlich, dass 

in der räumlichen Planung auf diesen Bereich ein besonderes Augenmerk zu richten ist. Durch 

den Ausbau der erneuerbaren Energien kann ein wichtiger Beitrag zur Senkung der CO2-

Emissionen geleistet werden. Außerdem zeigt sich durch die Geschehnisse in der Ukraine, 

dass eine Energieunabhängigkeit ebenfalls ein wichtiges Ziel für die Zukunft sein kann. Dabei 

spielen insbesondere die erneuerbaren Energien, z. B. aus Biomasse oder Sonnenenergie, 

eine zentrale Rolle. 

 

Auf der Gemarkung Burgrieden-Bühl wurde vor einigen Jahren eine Biogasanlage errichtet. 

Hierfür wurde der Bebauungsplan „Biogasanlage Bühl“ aufgestellt, der inzwischen seine dritte 

Änderung erfahren hat. In der dritten Änderung wurde im nördlichen Planbereich eine 

Freiflächen-PV-Anlage integriert, die der Energieversorgung der Gesamtanlage dient. Im 

Rahmen dieser Änderung ist aufgefallen, dass der Flächennutzungsplan bislang keine 

Sonderbaufläche ausweist und sich somit weder der Urplan noch der in Aufstellung befindliche 

Bebauungsplan „Biogasanlage Bühl – 3. Änderung“ aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

Um nun die Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten vornehmen zu können, ist die 

Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. 

 

Sowohl für den Urplan als auch für die erfolgten Änderungen wird ein sonstiges Sondergebiet 

mit der Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien“ festgesetzt. Der wirksame 

Flächennutzungsplan 2015 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Laupheim stellt für 

das Plangebiet derzeit Flächen für die Landwirtschaft dar. Die Bebauungspläne können somit 

nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt werden, weshalb eine Teiländerung des 

wirksamen Flächennutzungsplans 2015 erforderlich ist. 
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1.2 Bebauungsplan „Biogasanlage Bühl – 3. Änderung“ in 

Burgrieden-Bühl 

Rechtskräftiger Bebauungsplan „Biogasanlage Bühl – 3. Änderung“ vom 28.08.23, ohne Maßstab 

1.3 Darstellung im Flächennutzungsplan 2015 (Bestand) 
Planzeichnung:  Teiländerung 14 „Biogasanlage Bühl“ Bestand i. d. F. vom 12.06.2006 

Im bestehenden Flächennutzungsplan 2015 wird der Standort als Fläche für die 

Landwirtschaft dargestellt. 

1.4 Geplante Darstellung in der Teiländerung (Neuplanung) 
Planzeichnung:  Teiländerung 14 „Biogasanlage Bühl“ Änderung i. d. F. vom 09.10.2023 

Der Teiländerungsbereich 14 sieht die Darstellung einer Sonderbaufläche mit der 

Zweckbestimmung „Erneuerbare Energien“ vor. 
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1.5 Hinweise, Kennzeichnung und nachrichtliche Übernahme 

 Geotechnik 

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am Landesamt für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau (LGRB) vorhandenen Geodaten im Verbreitungsbereich von Löss unbekannter 

Mächtigkeit. Mit lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur 

Lastabtragung geeignet sind, ist zu rechnen. Mit einem oberflächennahen saisonalen 

Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-

schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 

 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauarbeiten 

(z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 

Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene 

Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 

Ingenieurbüro empfohlen. 

 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archäologische Funde oder Befunde 

entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder 

der Gemeinde anzuzeigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 

Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige 

Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist. Zuwiderhandlungen werden gem. §27 DSchG als 

Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer 

Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende 

Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden. 

 Hinweise der Kreisfeuerwehrstelle 

Für alle Teilflächen muss die Anfahrt von 16 t schweren Feuerwehrfahrzeugen zu den 

einzelnen Objekten zu jeder Zeit gewährleistet sein. Bei Gebäuden, die von einer öffentlichen 

Straße entfernt liegen, müssen zu den entsprechenden Grundstückstellen mindestens 3,50 m 

breite und 3,50 m hohe Zufahrten vorhanden sein. Die Durchfahrten müssen 3,50 m breit sein, 

wenn diese auf einer Länge von mehr als 12 m beidseitig baulich begrenzt werden. Weitere 

Anforderungen an die Zufahrten und Aufstellflächen richten sich nach der 

Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Flächen für Rettungsgeräte der Feuerwehr 

auf Grundstücken (VwV-Feuerwehrflächen) in der jeweils gültigen Fassung. 

 

Es ist eine Löschwasserbereitstellung von mindestens 96 m³/h für zwei Stunden 

sicherzustellen. Die Erhöhung des Löschwasserbedarfs von 48 m³/h auf 96 m³/h basiert auf 

der Grundlage der TRAS 120, welche seit Juli 2025 zur Beurteilung von Biogasanlagen 

verwendet wird. 

 Altlasten 

Im Plangebiet ist keine Altlastenverdachtsfläche bekannt. 
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 Überschwemmungsbereiche 

Die Planfläche liegt außerhalb des HQ100- bzw. HQextrem-Bereichs. 

1.6 Planungsrechtliche Vorgaben 

 Landesentwicklungsplan 2002 Baden-Württemberg 

Gemäß Raumstrukturkarte des Landesentwicklungsplans Baden-Württemberg (2002) liegt die 

Gemeinde Burgrieden (Mittelbereich Laupheim) im sogenannten ländlichen Raum im engeren 

Sinne in der Region Donau-Iller. Folgende Ziele und Grundsätze aus dem 

Landesentwicklungsplan finden Beachtung in der vorliegenden Flächennutzungsplan-

Teiländerung: 

 

1.1 G  Die Entwicklung des Landes ist am Prinzip der Nachhaltigkeit auszurichten. 

Bei der Befriedigung der sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den 

Raum sind die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, ein hohes Maß an 

Lebens- und Umweltqualität anzustreben und angemessene 

Gestaltungsmöglichkeiten für künftige Generationen offen zu halten. 

 

1.8 G  Die Versorgung des Landes mit Rohstoffen, Wasser und Energie und eine 

umweltverträgliche Entsorgung von Abfällen sind sicherzustellen; die 

Bedürfnisse und Gestaltungsmöglichkeiten künftiger Generationen sind 

angemessen zu berücksichtigen. Dazu sind eine verantwortungsvolle 

Nutzung und ein an der Regenerations- und Substitutionsfähigkeit 

ausgerichteter Verbrauch von Naturgütern anzustreben, abbauwürdige 

Vorkommen zu sichern sowie die Wiedernutzung von Altstoffen, der Anbau 

nachwachsender Rohstoffe und der Einsatz Energie sparender Technologien 

zu fördern. 

 

2.4.3 G  Der Ländliche Raum im engeren Sinne ist so zu entwickeln, dass günstige 

Wohnstandortbedingungen Ressourcen schonend genutzt, ausreichende und 

attraktive Arbeitsplatz-, Bildungs- und Versorgungsangebote in 

angemessener Nähe zum Wohnort bereitgehalten, der agrar- und 

wirtschaftsstrukturelle Wandel sozial verträglich bewältigt und großflächige, 

funktionsfähige Freiräume gesichert werden. 

 

4.2.1 G  Die Energieversorgung des Landes ist so auszubauen, dass landesweit ein 

ausgewogenes, bedarfsgerechtes und langfristig gesichertes Energieangebot 

zur Verfügung steht. Auch kleinere regionale Energiequellen sind zu nutzen. 

 

4.2.2 Z  Zur langfristigen Sicherung der Energieversorgung ist auf einen sparsamen 

Verbrauch fossiler Energieträger, eine verstärkte Nutzung regenerativer 

Energien sowie auf den Einsatz moderner Anlagen und Technologien mit 

hohem Wirkungsgrad hinzuwirken. Eine umweltverträgliche 

Energiegewinnung, eine preisgünstige und umweltgerechte Versorgung der 

Bevölkerung und die energiewirtschaftlichen Voraussetzungen für die 

Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft sind sicherzustellen. 
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4.2.5 G  Für die Stromerzeugung sollen verstärkt regenerierbare Energien wie 

Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie, Biomasse, Biogas und Holz sowie 

die Erdwärme genutzt werden. Der Einsatz moderner, leistungsstarker 

Technologien zur Nutzung regenerierbarer Energien soll gefördert werden. 

 

5.3.2 Z  Die für eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung gut geeigneten Böden und 

Standorte, die eine ökonomisch und ökologisch effiziente Produktion 

ermöglichen, sollen als zentrale Produktionsgrundlage geschont werden; sie 

dürfen nur in unabweisbar notwendigem Umfang für andere Nutzungen 

vorgesehen werden. Die Bodengüte ist dauerhaft zu bewahren. 

 Regionalplan Donau-Iller (Entwurf zum Satzungsbeschluss vom 05.12.2023) 

Durch die Lage in der Region Donau-Iller gilt für Burgrieden der Regionalplan des 

Regionalverbandes Donau-Iller, welcher seit 21.12.2024 verbindlich ist. In ihm sind folgende 

Ziele und Grundsätze enthalten, die bei der Teiländerung beachtet werden: 

 

A I G (6) Die Flächenneuinanspruchnahme für raumbedeutsame Maßnahmen soll 

unter dem Aspekt einer nachhaltigen Entwicklung verringert werden. Hierzu 

sollen flächenschonende Alternativen geprüft und bei annähernd gleicher 

Wirtschaftlichkeit und gleichem Nutzen bevorzugt umgesetzt werden. 

 

 G (7) Der Klimaschutz sowie die Vorsorge vor den Folgen des Klimawandels sollen 

als wichtige Querschnittsaufgaben bei allen Planungsentscheidungen in der 

Region verstärkt und frühzeitig Berücksichtigung finden. 

 

A II 2 G (1) Der ländliche Raum der Region Donau-Iller soll in seiner Funktionsfähigkeit 

gesichert und insbesondere in den dünn besiedelten Randbereichen der 

Region durch Verbesserung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 

Verhältnisse gesichert und gestärkt werden. 

 

B I 1 G (2) Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der 

ökologischen Vielfalt sollen die Belange von Naturschutz und 

Landschaftspflege bei allen raumbeanspruchenden Planungen und 

Maßnahmen berücksichtigt werden. 

 

B I 2.1 G (2) Der Boden als maßgeblicher Produktionsfaktor für die Landwirtschaft und die 

landwirtschaftlichen Flächen sollen in ihrer Gesamtheit und Ertragskraft 

erhalten werden. Landwirtschaftliche Flächen und insbesondere diejenigen 

Flächen mit günstigen Erzeugungsbedingungen sollen nur in unbedingt 

notwendigem Umfang durch andere Nutzungen in Anspruch genommen 

werden. 

 

 G (4) In den Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft kommt dem Erhalt der 

landwirtschaftlichen Flächen bei der Abwägung gegenüber 

entgegenstehenden Nutzungen ein besonderes Gewicht zu. Eine 

Flächeninanspruchnahme durch landwirtschaftsfremde Nutzungen soll nur 

bei Fehlen gleichwertiger, die Landwirtschaft geringer belastender 

Standortalternativen erfolgen. Landwirtschaftskonforme Nutzungen sind in 

den Vorbehaltsgebieten grundsätzlich zulässig. 
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B I 3 G (1) Die Inanspruchnahme von Böden für Siedlungs-, Infrastruktur- und sonstige 

bodenbeeinträchtigende Zwecke soll auf das unbedingt notwendige Maß 

begrenzt werden. Die natürlichen Bodenfunktionen sollen erhalten und, wo 

erforderlich, wenn möglich wiederhergestellt werden. Bodenbelastungen 

sollen gemindert werden. 

 

B V 2 G (1) Die Erhaltung und Entwicklung einer zuverlässigen, wirtschaftlichen und 

zugleich umwelt- und klimaverträglichen regionalen Energieversorgung soll 

durch einen Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur sichergestellt werden. 

 

 G (2) Die regional verfügbaren erneuerbaren Energiepotenziale sollen genutzt 

werden. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien soll die Verträglichkeit mit 

natur- und landschaftsschutzbezogenen, landwirtschaftlichen und 

siedlungsstrukturellen Belangen besonders berücksichtigt werden. 

 

B V 2.2 G (1) Anlagen zur Nutzung der Solarenergie sollen vorzugsweise auf oder an 

baulichen Anlagen errichtet werden 

 

 G (2) Freiflächen-Solaranlagen sollen vorzugsweise in vorbelasteten Bereichen wie 

auf bereits versiegelten Flächen und Konversionsflächen errichtet werden. 

Darüber hinaus können sich Standorte an bestehenden oder geplanten 

landschaftswirksamen technischen Infrastrukturen für eine Bündelung mit 

Freiflächen-Solaranlagen eignen. Bei der Planung von Freiflächen-

Solaranlagen soll eine gute Einbindung in das Landschaftsbild vorgesehen 

werden. 

 

B V 2.3 G (1) Bei der energetischen Nutzung von Biomasse soll eine gute Verträglichkeit 

mit ökologischen sowie land- und forstwirtschaftlichen Belangen sichergestellt 

werden. Auf eine standortangepasste Anzahl und Dimensionierung von 

Bioenergieanlagen soll geachtet werden. 

 

 G (2) Raumbedeutsame Bioenergieanlagen sollen vorzugsweise angebunden an 

den Siedlungsbestand und nach Möglichkeit in Industrie- oder 

Gewerbegebieten realisiert werden. Die Errichtung von raumbedeutsamen 

Bioenergieanlagen in der freien Landschaft soll unterbleiben. 

 

 G (3) Bei der Standortauswahl soll auf eine bestmögliche Nutzung anfallender 

Wärmepotenziale geachtet werden. 
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1.7 Umweltbelange 
Siehe Anlage 1: Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Biogasanlage Bühl – 3. 

Änderung“ in Burgrieden-Bühl i. d. F. vom 19.06.2023 

 Umweltbericht 

Hinweis: Auf Grund der bereits bestehenden Nutzungen wird lediglich der Umweltbericht zur 3. 

Änderung des Bebauungsplans der Vollständigkeit halber beigefügt. 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Biogasanlage Bühl- 3. Änderung" soll die Nutzung 

erneuerbarer Energien im Gebiet der Gemeinde Burgrieden ermöglicht werden. In Zeiten des 

Klimawandels, der Energiewende nach dem 11.03.2011 und steigender Preise für fossile 

Energieträger ist die Nutzung erneuerbarer Energien von allgemeinem, volkswirtschaftlichem 

Interesse. Dem wird vom Gesetzgeber durch das „Gesetz für den Vorrang erneuerbarer 

Energien“ (EEG) Rechnung getragen. 

 

Das Projektgebiet umfasst die Flurnummer 622 und entspricht einer Gesamtfläche von 

0,22ha. Der Geltungsbereich besteht aus intensiv genutztem Grünland. Als wesentlichste mit 

dem geplanten Projekt verbundenen Eingriffe sind demnach die Überbauung des Bodens mit 

Solarpaneelen sowie die Veränderung des Landschaftsbildes anzusehen. Bedeutende 

Lebensräume müssen nicht in Anspruch genommen werden. 

 

Der Ausgleichsflächenbedarf wurde nach den „Grundsätzen für die Anwendung der 

naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ ermittelt und beträgt für das 

Gesamtgebiet 12.621,5 WP. Zielzustand der Vermeidungs- Minimierungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches, ist die Herstellung 

von extensivem und artenreichen Grünland, die Anlage temporärer Kleingewässer sowie die 

Eingrünung durch Gehölzgruppen. Die gesamten geplanten Ausgleichsmaßnahmen 

entsprechen mit einer Wertepunktzahl von 12.740 WP dem Ausgleichsflächenbedarf, so dass 

der erforderliche Ausgleich damit vollständig erfüllt wird. 

 

Die Ausgleichsmaßnahmen werden gemäß § 9 Abs. 1a Satz 2 BauGB dem Eingriff 

zugeordnet, so dass die mit dem geplanten Projekt verbundenen Eingriffe in Natur und 

Landschaft – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Untere Naturschutzbehörde – 

vollständig ausgeglichen sind. 

Im Rahmen des Monitorings des gegenständlichen Bebauungsplan-Verfahrens sollte die 

Umsetzung der Maßnahmen, insbesondere der Gehölzpflanzungen und Ansaaten einer 

Überwachung unterzogen werden. Die Durchführung dieses Monitorings sollte bis zur 

Erreichung des Entwicklungsziels dauern. Dieses wird voraussichtlich in 15-20 Jahren 

erreicht. Um eine Erfolgskontrolle für die Ausgleichsmaßnahme A1 und die 

Vermeidungsmaßnahme M1 zu gewährleisten, sollen Kontrollen mit entsprechenden 

Erläuterungsberichten und Fotodokumentationen durchgeführt werden. 

 

Zusammenfassend betrachtet sind mit dem geplanten Baugebiet „Biogasanlage Bühl- 3. 

Änderung“ nach Einbeziehung der festgesetzten Vermeidungs- Minimierungs- und 

Ausgleichsmaßnahmen, keine erheblichen Umweltauswirkungen verbunden. 
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 Artenschutz 

Hinweis: Auf Grund der bereits bestehenden Nutzungen wird lediglich der Umweltbericht zur 3. 

Änderung des Bebauungsplans der Vollständigkeit halber beigefügt. 

Im Rahmen der Erstellung des Umweltberichts wurden zusätzlich Relevanzbegehungen im 

Hinblick auf besonders oder streng geschützte Arten durchgeführt. Auf die Durchführung einer 

speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurde in Anbetracht der spezifischen Situation des 

Plangebietes verzichtet. Die Bestandssituation lässt nicht erkennen, dass die durch den 

Bebauungsplan zulässig werdende Bebauung einen Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 i. V. 

m. Abs. 5 BNatSchG auslöst oder Vorgaben des europäischen und nationalen Artenschutzes 

sich nicht einhalten lassen. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Geltungsbereich selbst eine lediglich 

geringe Bedeutung als Tierlebensraum aufweist. 
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1.8 Legende zum Flächennutzungsplan 
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1.9 Anlagen 

Anlage 1: Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Biogasanlage Bühl 

– 3. Änderung“ in Burgrieden-Bühl i. d. F. vom 19.06.2023 


